
Gemeindeordnung kurz und knapp 

Aufgaben des Hauptausschusses laut Gemeindeordnung 

von Schleswig-Holstein §45b (auszugsweise): 

Absatz: (1) 

Der Hauptausschuss (hier: Haupt– und Finanzausschuss) ko-

ordiniert die Arbeit der Ausschüsse und kontrolliert die Umset-

zung der von der Gemeindevertretung festgelegten Ziele und 

Grundsätze in der von der Bürgermeisterin oder dem Bürger-

meister geleiteten Gemeindeverwaltung. Zu seinen Aufgaben 

im Rahmen dieser Zuständigkeit gehört es vor allem, 

1. die Beschlüsse der Gemeindevertretung über die Festle-

gung von Zielen und Grundsätzen vorzubereiten, 

2. die von der Gemeindevertretung nach § 28 Satz 1 Nr. 12 zu 

beschließenden Grundsätze für das Personalwesen vorzube-

reiten; ... 

3. das von der Gemeindevertretung nach § 28 Satz 1 Nr. 26 zu 

beschließende Berichtswesen zu entwickeln und bei der Kon-

trolle der Gemeindeverwaltung anzuwenden, 

4. ... 

5. die Entscheidungen zu treffen, die ihm die Gemeindevertre-

tung übertragen hat. 

(2) … (4) 

(5) Der Hauptausschuss ist Dienstvorgesetzter 

der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters; 

er hat keine Disziplinarbefugnis.  
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